Textbaustein 4 für Einwendungen 
Sturmflutkenngrößen

„Bei den deutlich höheren Wasserständen während der Sturmflut am 28. 1. 1994 überschätzt das Modell die gemessenen Wasserstände um ca. 15 cm. (H.lb, Seite 19)
Die 2002 vorhandene Topografie bildet im Modell die Wasserstände von 1994 ab. Zwischenzeitlich erfolgte 1999 eine Fahrrinnenanpassung, die nicht in die Berechnungen eingeflossen ist. Der Gutachter führt da zu aus: „Unterschiede im Wasserstandsverlauf können zum einen mit Veränderungen in der Topographie der Unterelbe seit 1994 erklärt werden.“ (H.lb, Seite 21) Weiterhin wird die Unsicherheit der Daten über Windfelder auf der Nordsee als 75 km-Raster im Abstand von 6 Stunden als mögliche Ursache für Abweichungen (+15 cm am Pegel St. Pauli) genannt. Den genannten Unsicherheiten bei beiden Einflussgrößen wird nicht weiter nachgegangen. Es wäre aber möglich und erforderlich gewesen, das zu tun.

Das Modell wurde durch Manipulation (Erhöhung) der Rauhigkeitsbeiwerte der bei Sturmflut überfluteten Vorländer kalibriert und damit der Wasserstand am Pegel St. Pauli um 15 cm rechnerisch gesenkt. Eine sachliche Begründung dieser Vorgehensweise erfolgt nicht. Der Gutachter führt lediglich aus, dass die Rauhigkeitswerte „niedrig“ angesetzt waren, bleibt aber jegliche Erklärung dazu schuldig.

Der Einfluss der letzten Fahrrinnenanpassung wurde damit im Rechenmodell unterdrückt. Daher liegt eine unzulässige Verzerrung der Systemgeometrie vor. Prognosen über die Auswirkungen der geplanten Fahrrinnenanpassung sind so nicht möglich und können nicht als Grundlage herangezogen werden. Der langfristige Anstieg des Sturmflutpegelstandes St. Pauli über 60 Jahre gegenüber dem Sturmflutpegelstand Cuxhaven um ca. 80 cm wurde nicht berücksichtigt. Querschnittsgemittelte Werte der Fließgeschwindigkeiten lassen die Betroffenheit nicht hinreichend sicher erkennen. Der ständige Sedimentverlust seit Erstellung der Planungsgrundlage im Mündungstrichter hat zu dessen Aufweitung geführt und die Planungsbasis ist daher völlig veraltet. Berechnungen auf aktueller Datenbasis würden höhere Sturmflutscheitelwasserstände ergeben. Die Beurteilungsgrundlage der Planunterlagen ist auch ohnedies unvollständig. Die durch die Anpassung der Rauhigkeitswerte erzielte rechnerische Absenkung des Sturmflutscheitelwasserstandes um 15 cm am Pegel St. Pauli ist nicht sachlich begründet sondern willkürlich zur Erzielung eines bestimmten Ergebnisses vorgenommen worden. Die gesetzliche Anforderung und der eigene Anspruch, Werte auf der sicheren Seite liegend zu ermitteln, sind so nicht erfüllt. 

